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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Verwendung der Gewinne 

in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft.
Vom 18. März 1955

Auf Grund des Abschnitts IV Ziff. 3 der Verordnung 
vom 6. Januar 1955 über die Verwendung der Gewinne 
in den Betrieber} der volkseigenen Wirtschaft (GEI. I
S. 23) wird folgendes bestimmt:

L.
Geltungsbereich

1. Diese Durchführungsbestimmung gilt für die zen
tralgeleiteten Betriebe der volkseigenen Wirtschaft.

II.
Verwendung des erwirtschafteten Gewinns

2. Der erwirtschaftete Gesamtgewinn ist zu verwen
den für
a) Zuführungen zum Direktorfonds auf Grund der 

gesetzlichen Bestimmungen,
b) Körperschaftsteuer, die in der gesetzlich vor

geschriebenen Höne an die zuständige Unter
abteilung Abgaben von den Betrieben zu über
weisen ist, die noch keine Produktionsabgabe 
abzuführen haben.

3. Der nach Abzug der Zuführungen zum Direktor
fonds und der Körperschaftsteuer verbleibende Ge
winn — der erwirtschaftete Nettogewinn — ist den 
Ziffern 4, 5 oder 6 entsprechend zu verwenden.

4. Erreicht der erwirtschaftete Nettogewinn die ge
plante Höhe, ist
a) an die zuständige übergeordnete Verwaltung 

der zur Abführung an den Staatshaushalt be
stimmte Teil des Nettogewinns in der geplan
ten Höhe zu überweisen,

b) an die zuständige übergeordnete Verwaltung der 
zur Umverteilung bestimmte Teil des Netto
gewinns in der geplanten Höhe zu überweisen,

c) dem Umlaufmittelfonds de> Betriebes der von 
der übergeordneten Verwaltung planmäßig 
festgesetzte Betrag zuzuführen,

d) dem Fonds für Investitionen des Betriebes der 
planmäßig vorgesehene Betrag zuzuführen; 
gleichzeitig sind auf das Sonderbankkonto In
vestitionen des Betriebes die entsprechenden 
Geldmittel zu überweisen.

5. Überschreitet der erwirtschaftete Nettogewinn die
geplante Höhe,
a) sind an die zuständige übergeordnete Verwal

tung und den betrieblichen Fonds wie un 
Ziff. 4 Buchstaben a bis d die planmäßig vor
gesehenen Teile des Nettogewinns zu überweisen 
bzw. zuzuführen,

b) ist der die planmäßige Höhe übersteigende Teil 
des erwirtschafteten Nettogewinns — überplan
mäßiger Nettogewinn — an die übergeordnete 
Verwaltung abzuführen. - Als erwirtschafteter 
überplanmäßiger Nettogewinn im Sinne dieser 
Durchführungsbestimmung ist der Teil des er
wirtschafteten Nettogewinns anzusehen, der den 
Planbetrag effektiv überschreitet.

6. Erreicht der erwirtschaftete Nettogewinn die ge
plante Höhe nicht, ist s

a) in jedem Falle an die zuständige übergeordnete 
Verwaltung der zur Weiterleitung an den 
Staatshaushalt bestimmte Teil des Netto
gewinns zu überweisen. Die Höhe des Abfüh
rungsbetrages ergibt sich aus der Anwendung 
des von der zuständigen übergeordneten Ver
waltung planmäßig festgesetzten Prozentsatzes 
(mindestens 20 °/o) auf den tatsächlich erwirt
schafteten Nettogewinn,

b) an die zuständige übergeordnete Verwaltung der 
zur Umverteilung bestimmte Teil des Netto
gewinns in Höhe des Planbetrages zu über
weisen. Falls — nach Abführung des zur Weiter
leitung an den Staatshaushalt bestimmten Teils —* 
der erwirtschaftete Nettogewinn zur Abfüh
rung der Umverteilungs-Planrate nicht mehr 
ausreicht, ist der zuständigen übergeordneten 
Verwaltung der restliche erwirtschaftete Netto
gewinn zur Umverteilung zu überweisen. Eine 
Zuführung zu den betrieblichen Fonds entfällt 
in diesem Falle,

c) dem Umlaufmittelfonds des Betriebes der von 
der übergeordneten Verwaltung festgesetzte 
Teil des Nettogewinns zuzuführen, dessen Höhe 
sich aus dem Verhältnis „geplanter zum erwirt
schafteten Nettogewinn“ ergibt. Die Zuführung 
darf jedoch höchstens in Höhe des Betrages er
folgen, der nach Abzug der an die übergeordnete 
Verwaltung gemäß Buchstaben a und b ab
zuführenden Teile des Nettogewinns verbleibt,


